
Nicht-ärztliche  
Praxisassistentin
Der Vorstand der Sächsischen Lan-
desärztekammer hat in seiner 32. 
Sitzung am 7. April 2010 das Fort-
bildungscurriculum der Sächsischen 
Landesärztekammer für Arzthelferin-
nen/Medizinische Fachangestellte 

„Nicht-ärztliche  Praxisassistentin“ nach 
§ 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V beschlos-
sen (siehe Mittelhefter). 
§ 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V beinhaltet 

„…ärztlich angeordnete Hilfeleistun-
gen anderer Personen…in der Häus-
lichkeit der Patienten in Abwesenheit 
des Arztes…“. 
Für die Leistungserbringung und ent-
sprechende Abrechnung werden ent-
sprechende Qualifikationen voraus-
gesetzt. So muss gemäß einer hierzu 
geschlossenen Vereinbarung zwi-
schen der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) und dem Spitzen-
verband der Krankenkassen ein qua-
lifizierter Berufsabschluss als Medi-
zinische Fachangestellte / Arzthelferin 
oder nach dem Krankenpflegegesetz 
eben  so wie eine mindestens 3-jäh-
rige Berufserfahrung in einer haus-
ärztlichen Praxis vorliegen sowie eine 
Zusatzqualifikation erworben werden. 
Diese Zusatzqualifikation umfasst 
eine theoretische Fortbildung, eine 
praktische Fortbildung in Form von 

Hausbesuchen und eine Fortbildung 
im Notfallmanagement. Der von der 
Medizinischen Fachangestellten da -
bei nachzuweisende Stundenumfang 
richtet sich nach der Dauer der bis-
herigen Berufstätigkeit und beträgt 
zwischen 190 und 270 Stunden. 
Dabei können bisher erworbene 
Qualifizierungen durch Fortbildungs-
maßnahmen nach den Curricula der 
Bundesärztekammer durch die Säch-
sische Landesärztekammer angerech-
net werden. Es ist jedoch darauf hin-
zuweisen, dass die genannte Verein-
barung auf als unterversorgt ausge-
wiesene Gebiete beschränkt ist. 
Die nicht-ärztliche Praxisassistentin 
kann dabei folgende Hilfeleistungen 
übernehmen, die Anleitungs- und Über-
wachungspflicht obliegt dem Arzt:
a) Ausführung von durch den Arzt 

angeordneten Hilfeleistungen, 
so    weit diese an die nicht ärztli-
che Praxisassistentin delegiert 
werden können.

b) Dokumentation der Patientenbe-
obachtung einschließlich Erfas-
sung der Medikamente und des 
Einnahmeverhaltens mit dem Ziel 
der Verbesserung der Patienten-
compliance.

c) Ermittlung von kognitiven, physi-
schen, psychischen und sozialen 
Fähigkeiten, Ressourcen und De -
fiziten von Patienten.

d) Testverfahren bei Demenzverdacht.
e) Anlegen einer Langzeit-Blut-

druckmessung.
f) Langzeit-EKG.
g) Bestimmung von Laborparame-

tern vor Ort.
h) Arztunterstützende Abstimmung 

mit Leistungserbringern.

Mit der Verabschiedung und Umset-
zung sowie dem Angebot dieses 
Curriculums zur „nicht-ärztlichen 
Praxisassistentin“ sind damit Voraus-
setzungen geschaffen, Hausbesuche 
unter Verantwortung des Arztes an 
speziell fortgebildete Medizinische 
Fachangestellte zu delegieren. Die 
Inhalte der Curricula „Ambulante 
Versorgung älterer Menschen“ und 

„Patientenbegleitung und -koordina-
tion“ der Bundesärztekammer sind 
Bestandteil des Fortbildungscurricu-
lums und werden demnächst von der 
Sächsischen Landesärztekammer an -
geboten.

Nähere Auskünfte werden unter der 
Telefonnummer 0351 8267309 (Frau 
Eva Marx) erteilt, Fragen und Anmel-
dungen können auch an die E-Mail-
Adresse mfafortbildung@slaek.de 
gesendet werden. 

Dr. med. Katrin Bräutigam
Ärztliche Geschäftsführerin

E-Mail: aegf@slaek.de
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8. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft 
für Palliativmedizin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum diesjährigen 8. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativ-
medizin vom 9. bis 11. September 
2010 in Dresden möchten insbeson-
dere unsere sächsischen Kolleginnen 
und Kollegen sehr herzlich einladen.
Erstmals findet ein Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativ-
medizin nach zunächst zögerlicher 
Entwicklung hospizlicher und pallia-
tivmedizinischer Versorgungsstruktu-
ren in den östlichen Bundesländern 
statt. „Grenzen überwinden“ – unter 
dieses Motto haben wir unseren 
Kongress 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands gestellt. 
Wenn wir darüber nachdenken, wie 

viel dieser ehemaligen Grenze bereits 
überwunden und wie viel davon 
noch spürbar ist. Es ist uns eine be -
sondere Freude, dass wir Palliativme-
diziner aus unseren östlichen Nach-
barländern Polen, der Tschechischen 
und Slowakischen Republik gewin-
nen konnten, einen aktiven Beitrag 
zu leisten und mit uns den Austausch 
zu suchen. Dabei strebt unsere Fach-
gesellschaft eine breite Basisqualifi-
kation aller Berufsgruppen, die un -
heilbar erkrankte Menschen, unab-
hängig von deren Alter, Grunder-
krankung und Betreuungsort, versor-
gen, an und will zu einer bestmögli-
chen allgemeinen Palliativversorgung 
befähigen.
Wann aber geraten allgemeine 
Betreuungsangebote für Palliativpa-
tienten an ihre Grenzen, wann ist 
eine spezialisierte Unterstützung 
angezeigt? Und wie definieren wir 

die Indikationen für die allgemeine 
und die spezialisierte ambulante und 
stationäre Palliativbetreuung?

Es wird uns die Betreuung von Pallia-
tivpatienten mit geriatrischen, neuro-
logischen, pädiatrischen, onkologi-
schen und akut dekompensierten 
Erkrankungen in der Notfall- und 
Intensivmedizin beschäftigen und wir 
wollen diese Grenze zwischen kura-
tiv intendierter und palliativer Thera-
pie beleuchten. Lassen Sie uns 
Impulse dieses Fachkongresses für 
eine Verbesserung der Versorgung 
Schwerstkranker und Sterbender in 
Sachsen aufgreifen und seien Sie 
herzlich willkommen im September 
im Congress Center Dresden.

Prof. Dr. med. Rainer Sabatowski
Dr. med. Barbara Schubert

PD Dr. med. habil. Ulrich Schuler

Verschiedenes


